
 

Beilage 1 

Wahlkalender 

für die Landwirtschaftskammerwahlen am 30.1.2011 

 

(die nachstehend angeführten Paragraphen beziehen sich auf  

die Landwirtschaftskammer-Wahlordnung) 

 

Kalendertag Terminfestsetzung Gegenstand Wer Wann Bemerkungen 

Freitag,  

5.11.2010 

 Tag der Wahlausschreibung = Stichtag (§ 1/3)    

bis Freitag, 

12.11.2010 

      spätestens am 

7.   Tag nach dem Stichtag 

       (§ 10/1) 

Ernennung  der  Sprengelwahlleiter  (§ 6/3) 

der ständigen Vertreter für Gemeinde (§ 5/2) 

und Bezirk (§ 7/2) und der Wahlleiter-

Stellvertreter (§§ 5-8) 

   

bis Montag, 

15.11.2010 

      spätestens am 

10. Tag nach dem Stichtag 

Einbringung der Vorschläge für die Berufung 

der Beisitzer und Ersatzmänner (§ 11/1) und 

der Vertrauenspersonen (§ 12/4) 

   

bis Freitag, 

26.11.2010 

      spätestens am 

21. Tag nach dem Stichtag 

allfällige Unterteilung der Gemeinden in 

Wahlsprengel (§ 36) 

   

bis Freitag, 

26.11.2010 

      spätestens am 

21. Tag nach dem Stichtag 

Konstituierung der Wahlbehörden  

(§ 13/1) 

   

bis Freitag, 

3.12.2010 

      spätestens am 

28. Tag nach dem Stichtag 

Abschluss der Eintragung in Wählerverzeich-

nisse (§ 19/1) 

   

bis spätestens Montag, 

6.12.2010 

vor Auflegung der Wähler-

verzeichnisse 

a)  Meldung über Anzahl der Wahlbe- 

     rechtigten (§ 20) 

b)  ortsübliche Kundmachung über die 

     Auflegung des Wählerverzeich- 

     nisses (§ 21/2) 
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ab Dienstag, 

7.12.2010 

      spätestens am 

32. Tag nach dem Stichtag 

Auflegung der Wählerverzeichnisse durch 5 

Tage 

(§ 21/1) = Einsichtsfrist 

(§ 21/2) = Einspruchsfrist 

(§ 22) = Einsprüche 

   

Montag, 

13.12.2010 

 Ende der Einspruchsfrist gegen das Wähler-

verzeichnis (Einsprüche müssen vor Ablauf 

der Frist beim Gemeindeamt einlangen § 

22/2) 

   

Dienstag,  

14.12.2010 

 Abschluss des Wählerverzeichnisses und 

Meldung der Anzahl der Wahlberechtigten (§ 

25), wenn keine Einsprüche eingebracht wur-

den; sonst unmittelbar nach Einlangen der 

Einspruchsentscheidungen 

   

bis Sonntag, 

26.12.2010 

      spätestens am 

35. Tag vor dem Wahltag 

      (bis 13.00 Uhr) 

Einreichung der Kreis- und Bezirkswahlvor-

schläge (§ 27/1) 

   

bis Freitag, 

31.12.2010 

      spätestens am 

30. Tag vor dem Wahltag 

Verständigung des Zustellungsbevollmächtig-

ten von Streichung eines Wahlwerbers (§ 

30/2) 

   

bis Dienstag, 

4.1.2011 

      spätestens am 

26. Tag vor dem Wahltag 

Ein Wahlwerber, der auf mehreren Wahlvor-

schlägen aufscheint, muss bis spätestens 3. 

Jänner der Kreiswahlbehörde bzw. der Be-

zirkswahlbehörde erklären, für welchen Wahl-

vorschlag er sich entscheidet (§ 32) 

   

bis Dienstag, 

4.1.2011 

      spätestens am 

26. Tag vor dem Wahltag 

a)  bis 13 Uhr Ergänzungsvorschläge  

     zu Wahlvorschlag (§ 31) 

b)  bis 13 Uhr Zurücknahme von Wahlvor-

schlägen (§ 34/1) 

c)  Zurückziehung von Unterschriften 

     auf Wahlvorschlag bei Irrtum,  

     Täuschung usw. (§ 27/2) 
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d)  Entscheidung des auf mehreren  

     Wahlvorschlägen angeführten 

     Wahlwerbers (§ 32) 

e)  Verzicht sämtlicher Wahlwerber 

     eines Wahlvorschlages (§ 34/2) 

ab Mittwoch, 

5.1.2011  

bis Sonntag,  

9.1.2011 

      frühestens am 

25. Tag bis spätestens am 

21. Tag vor dem Wahltag 

Abschließung der Wahlvorschläge  

(§ 33/1) 

   

ab Dienstag, 

18.1. 2011 

bis Dienstag, 

25.1.2011 

      frühestens am 

12. Tag bis spätestens am 

5. Tag vor dem Wahltag 

BRIEFWAHL 

Wähler, die mittels Briefwahl ihre Stimme 

abgeben wollen, müssen sich bei der Ge-

meindewahlbehörde die amtlichen Stimmzet-

tel besorgen. (§ 51) 

   

bis Donnerstag, 

20.1.2011 

      spätestens am 

10. Tag vor dem Wahltag 

Namhaftmachung der Wahlzeugen 

(§ 41/1) 

   

bis Freitag, 

21.1.2011 

      spätestens am 

  9. Tag vor dem Wahltag 

Veröffentlichung der Wahlvorschläge in der 

Grazer Zeitung, an den Amtstafeln der Be-

zirksverwaltungsbehörden und der Gemein-

deämter. 

(§ 33/1) 

   

bis Samstag, 

22.1.2011 

      spätestens am 

  8. Tag vor dem Wahltag 

Einbringung der Landeswahlvorschläge für 

zweites Ermittlungsverfahren  

(§ 73/1) 

   

bis Dienstag, 

25.1.2011 

      spätestens am 

  5. Tag vor dem Wahltag 

Kundmachung über Festsetzung der Wahllo-

kale, Verbotszonen und Wahlzeit (§ 35) 

   

bis spätestens  

Donnerstag,  

27.1.2011 

      spätestens am 

  3. Tag vor dem Wahltag 

schriftliche Verständigung aller Wahlberech-

tigten über Aufnahme in das Wählerverzeich-

nis, Wahlort, Wahlzeit, Wahllokal (§ 25/2) 

   

Sonntag,  

30.1.2011 

 Wahltag    

 


